
Bestätigungsbericht

An die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der
OMV Aktiengesellschaft, Wien

Dieser Bericht über die unabhängige Prüfung ist eine Über-
setzung, die nur zu Informationszwecken zur Verfügung
gestellt wird. Im Falle von Abweichungen zwischen der
deutschen Übersetzung und dem englischen Original ist
der englische Originaltext maßgebend. Wir übernehmen
keine Haftung für die Verwendung oder das Vertauen in die
deutsche Übersetzung oder für Fehler oder Missverständ-
nisse, die sich aus der Übersetzung ergeben können.

Bericht über die unabhängige Prüfung
der nichtfinanziellen Berichterstattung
gemäß §§ 243b bzw 267a UGB

Wir haben die Prüfung zur Erlangung begrenzter Sicherheit
des zusammengefassten konsolidierten nichtfinanziellen
Berichts gemäß §§ 243b bzw 267a UGB (im Folgenden
"NFI-Bericht") für das Geschäftsjahr 2023, bezeichnet als
"Nachhaltigkeitsbericht 2023" der

OMV Aktiengesellschaft, Wien
(im Folgenden auch kurz "Gesellschaft" genannt),

durchgeführt.

Beurteilung

Auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen und der
von uns erlangten Nachweise sind uns keine Sachverhalte
bekanntgeworden, die uns zu der Annahme veranlassen,
dass der NFI-Bericht der Gesellschaft nicht in allen wesent-
lichen Belangen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen
Vorschriften des Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesse-
rungsgesetzes (§§ 243b und 267a UGB), den Vorschriften
gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2020/852 in der
jeweils geltenden Fassung und der ergänzenden dele-
gierten Verordnung (EU) 2021/2178 (im Folgenden "EU-
Taxonomie-VO") sowie den Leitlinien zur Nachhaltigkeits-
berichtserstattung der Global Reporting Initiative (im Fol-
genden "GRI-Standards") in der aktuellen Fassung (Option
"in Übereinstimmung mit") aufgestellt wurde.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die ordnungsgemäße Aufstellung des NFI-Berichts in
Übereinstimmung mit den Berichtskriterien liegt in der Ver-
antwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Die

Gesellschaft wendet die gesetzlichen Vorschriften des
Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesserungsgesetzes (§§
243b und 267a UGB) sowie die GRI-Standards in der aktu-
ellen Fassung (Option "in Übereinstimmung mit") als
Berichtskriterien an. Zudem erstellt die Gesellschaft
Angaben im Zusammenhang mit der EU-Taxonomie-VO,
welche im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung
veröffentlicht werden.

Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesell-
schaft umfasst zum einen die Auswahl und Anwendung
angemessener Methoden zur nichtfinanziellen Bericht-
erstattung (insbesondere Auswahl der wesentlichen
Themen) sowie das Treffen von Annahmen und die Vor-
nahme von Schätzungen zu einzelnen Nachhaltigkeitsan-
gaben, die unter den gegebenen Umständen angemessen
sind. Zum anderen umfasst die Verantwortung die Konzep-
tion, Implementierung und Aufrechterhaltung von Sys-
temen, Prozessen und internen Kontrollen, um die Aufstel-
lung einer Nachhaltigkeitsberichterstattung zu ermögli-
chen, die frei von wesentlichen falschen Angaben aufgrund
von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortung des Prüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prü-
fungshandlungen und der von uns erlangten Nachweise
eine Beurteilung darüber abzugeben, ob uns Sachverhalte
bekannt geworden sind, die uns zu der Annahme veran-
lassen, dass der NFI-Bericht der Gesellschaft in allen
wesentlichen Belangen nicht mit den gesetzlichen Vor-
schriften des Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesse-
rungsgesetzes (§§ 243b und 267a UGB), den gesetzlichen
Vorschriften der EU-Taxonomie-VO sowie den GRI-Stan-
dards in der aktuellen Fassung (Option "in Übereinstim-
mung mit") übereinstimmt.

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung der in Öster-
reich geltenden berufsüblichen Grundsätze zu sonstigen
Prüfungen (KFS/PG 13) und des für derartige Aufträge gel-
tenden International Standard on Assurance Engagements
(ISAE 3000) durchgeführt. Danach haben wir unsere
Berufspflichten einschließlich Vorschriften zur Unabhängig-
keit einzuhalten und den Auftrag unter Beachtung des
Grundsatzes der Wesentlichkeit so zu planen und durchzu-
führen, dass wir unsere Beurteilung mit einer begrenzten
Sicherheit abgeben können.

Bei einer Prüfung zur Erlangung einer begrenzten Sicher-
heit sind die durchgeführten Prüfungs-handlungen im Ver-
gleich zu einer Prüfung zur Erlangung einer hinreichenden
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Sicherheit weniger umfangreich, so dass dementspre-
chend eine geringere Sicherheit gewonnen wird. Trotz
einer gewissenhaften Planung und Durchführung des Auf-
trags kann nicht ausgeschlossen werden, dass wesentliche
Fehler, rechtswidrige Handlungen oder Unregelmäßig-
keiten bei der nichtfinanziellen Berichterstattung unent-
deckt bleiben.

Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtge-
mäßen Ermessen des Prüfers und umfasste insbesondere
folgende Tätigkeiten: Gegenstand unseres Auftrages ist weder eine Abschluss-

prüfung noch eine prüferische Durchsicht von
Abschlüssen. Ebenso ist weder die Aufdeckung und Auf-
klärung strafrechtlicher Tatbestände, wie zB von Unter-
schlagungen oder sonstigen Untreuehandlungen und Ord-
nungswidrigkeiten, noch die Beurteilung der Effektivität
und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung Gegenstand
unseres Auftrages. Darüber hinaus ist die Prüfung
zukunftsbezogener Angaben, Vorjahreszahlen, Aussagen
aus externen Dokumentationsquellen und Expertenmei-
nungen sowie Verweise auf weiterführende Berichterstat-
tungsformate der Gesellschaft nicht Gegenstand unseres
Auftrages.

Verwendungsbeschränkung

Da unser Bericht ausschließlich im Auftrag und im Inter-
esse des Auftraggebers erstellt wird, bildet er keine Grund-
lage für ein allfälliges Vertrauen dritter Personen auf
seinen Inhalt. Ansprüche dritter Personen können daher
daraus nicht abgeleitet werden. Der Veröffentlichung
unserer Prüfbescheinigung gemeinsam mit dem NFI-
Bericht stimmen wir zu. Diese darf jedoch nur in der voll-
ständigen und von uns bescheinigten Fassung erfolgen.

Auftragsbedingungen

Bezüglich unserer Verantwortlichkeit und Haftung gegen-
über der Gesellschaft und gegenüber Dritten kommt
Punkt 7 der Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirt-
schaftstreuhandberufe zur Anwendung.

Wien 12. März 2024

KPMG Austria GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Mag. (FH) Gerhard Wolf
Wirtschaftsprüfer

Befragung von für die Wesentlichkeitsanalyse verant-
wortlichen Mitarbeitern auf Konzernebene, um ein
Verständnis über die Vorgehensweise zur Identifizie-
rung wesentlicher Nachhaltigkeitsthemen und ent-
sprechender Berichtsgrenzen der Gesellschaft zu
erlangen;

Risikoeinschätzung, einschließlich einer Medienana-
lyse, zu relevanten Informationen über die Nachhaltig-
keitsleistung der Gesellschaft in der Berichtsperiode;

Einschätzung der Konzeption und der Implementie-
rung von Systemen und Prozessen für die Ermittlung,
Verarbeitung und Überwachung von Angaben zu
Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelangen, Achtung
von Menschenrechten und Bekämpfung von Korrup-
tion und Bestechung, einschließlich der Konsolidie-
rung der Daten;

Befragungen von Mitarbeitern auf Konzernebene, die
für die Ermittlung und Konsolidierung sowie die
Durchführung der internen Kontrollhandlungen
bezüglich der Angaben zu Konzepten, Risiken, Due
Diligence Prozessen, Ergebnissen und Leistungsindi-
katoren verantwortlich sind;

Einsichtnahme in ausgewählte interne und externe
Dokumente, um zu bestimmen, ob qualitative und
quantitative Informationen durch ausreichende Nach-
weise hinterlegt sowie zutreffend und ausgewogen
dargestellt sind;

Einschätzung der lokalen Datenerhebungs-, Validie-
rungs- und Berichterstattungsprozesse sowie der Ver-
lässlichkeit der gemeldeten Daten durch eine Stich-
probenerhebung an ausgewählten Standorten;

Analytische Beurteilung der Daten und Trends der
quantitativen Angaben für die im GRI-Index aufge-
führten GRI-Standards, welche zur Konsolidierung auf
Konzernebene von allen Standorten gemeldet
wurden;

Einschätzung der Konsistenz der für die Gesellschaft
anwendbaren Anforderungen des Nachhaltigkeits-
und Diversitätsverbesserungsgesetzes (§§ 243b und
267a UGB), der EU-Taxonomie-VO sowie der GRI-
Standards in der aktuellen Fassung (Option "in Über-
einstimmung mit") mit den Angaben und Kennzahlen
im NFI-Bericht;

Einschätzung der Gesamtdarstellung der Angaben
durch kritisches Lesen des NFI-Berichts.
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